
Auftragsberatung per Telefon 043 333 32 32
oder über E-Mail medienverlag@sbs.ch

LehrmittelDokumenteBücher
Prüfungsunterlagen

Arbeitshefte

Für  barrierefreies  Lernen 
an obligatorischen Schulen.

Grubenstrasse 12
CH - 8045 Zürich
Fon 043 333 32 32
www.sbs.ch

Fragen Sie. 
Wir informieren

gerne.



Finanzierung

Die Übertragung von Lernmaterialien während der obligatorischen

Schulzeit erfordert eine Kostengutsprache einer kantonalen Stelle oder

einer im Auftrag des Kantons tätigen Institution wie beispielsweise einer

Sonderschule.

Bestellung

Sobald die Finanzierung geklärt ist, nimmt in der Regel die heilpädago-

gische Lehrperson Kontakt mit der SBS auf. Für die Übertragung benötigt

die SBS eine elektronische Version  der zu übertragenden Unterlagen oder

die gedruckte Vorlage. Unter www.sbs.ch steht ein Offert- bzw. Auf trags -

formular bereit. Damit die Lern materialien zum gewünschten Zeitpunkt

vorliegen, ist es hilfreich, wenn das Material frühzeitig definiert und in

Auftrag gegeben wird.

Prüfungsunterlagen

Im Auftrag und in Absprache mit dem/der jeweiligen Verantwortlichen

der Schule überträgt die SBS auch Prüfungsunterlagen. Die SBS garantiert

eine vertrauliche und sichere Handhabung.

Vollständig übertragene Lehrmittel nimmt die SBS in ein elektronisches

Archiv auf und stellt diese bei Bedarf auch zukünftig zur Verfügung.

Unser 
Angebot für Sehbehinderte.

Die SBS bietet die Adaption von Lernmaterialien in verschiedene 

barrierefreie Formate an. Dieser Service richtet sich an blinde und 

sehbehinderte Schülerinnen und Schüler. Übertragen werden alle 

Lernmaterialien, die für die gleichberechtigte Teilnahme am 

Schulbetrieb notwendig sind. 

Formate 

Die Medienform wird grundsätzlich von der Schülerin/dem Schüler 

bestimmt. Je nach Grad der Seheinschränkung reicht bereits die Verwen-

dung  eines Grossdrucks  der Vorlage. Bei 

schwerwiegenderen Sehbehinderungen 

wird meist ein elektronisches Dokument 

im Word-Format als E-Text  bestellt. E-Text 

wird mit einem Sprachausgabeprogramm 

gehört oder mit einer Vergrösserungs-

software bzw. einer Braillezeile am Com-

puter gelesen. Die Bearbeitung oder 

Ergänzung von E-Text mit Notizen oder 

die Lösung von Aufgaben ist direkt in 

Word  möglich. Für andere Lernsituatio-

nen bietet sich die gedruckte Blinden-

schrift  an, da das Lesen von längeren 

Texten auf Papier angenehmer ist. Auch 

Hörbücher sind als Übertragungsformat 

möglich. Komplexe Darstellungen in der 

Vorlage, z.B. Landkarten, lassen sich als 

tastbare Reliefs  darstellen. Für Über-

tragungen im Bereich Musik gibt es die 

Blindennotenschrift.
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